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BEARBEITET:                                       

WTM ENGINEERS GMBH 

 

gez. U. Jäppelt 

(Dr. Ing) 

  
 

AUFGESTELLT:                                       

Kiel, den 28.06.2019 

Wasserstrassen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau 

 

gez. Meesenburg 

(LBD) 
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Vorbemerkungen  

Der Umfang und die Art der Inanspruchnahme von Grundstücken Dritter wird im vorliegen-

den Grunderwerbsverzeichnis mit den dazugehörigen Plänen dargestellt. Bei der Art der 

Inanspruchnahme wird unterschieden, ob die Grundstücke auf Dauer oder nur für die Zeit 

des Baubetriebs vom Vorhabenträger benötigt werden.   

Aus datenschutzrechtlichen Gründen enthält das Verzeichnis keine Angaben über private 

Grundstückseigentümer. Diesen Kennziffern werden vergeben, hinter denen die persönli-

chen Angaben abgelegt sind. Diese Kennziffer wird nur dem jeweiligen Grundstückseigen-

tümer mitgeteilt.  


